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Umsetzungskompetenz

Unser Team verfügt dank Erfahrung in internationalen Unter-
nehmen und bei der staatlichen Wirtschaftsförderung  über
langjährige Umsetzungskompetenz. Die cmt hat in den letzten
Jahren über 100 Unternehmen in die Schweiz begleitet.

Wir freuen uns auf ein Gespräch.
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Treuhänder mit eidg. FA
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Bau und MontageFiskalvertretung

Derzeit ist es verbreitet, nicht nur im grenznahen Raum, 
ausländische Handwerker für Bauarbeiten aller Art in der
Schweiz zu engagieren. Vor allem im Bereich des Bauhaupt-
und -nebengewerbes (Einrichtung, Ausstattung, Reparatur, 
Instandhaltung, etc.) haben die Ausführungen von auslän-
dischen Unternehmen stark zugenommen. 

Wenn eine ausländische Unternehmung Arbeiten in der
Schweiz ausführt, muss sie verschiedene Punkte beachten.

Stichworte dazu sind: 
>>   Meldepflicht für Mitarbeiter 
>>   Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
>>   Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer
>>   Haftung für die Subunternehmer 

>>   Die cmt ag unterstützt Mandaten vor und während der 
      Umsetzung, da im Rahmen der Lohndumpingdiskussion die
      Kontrollen innerhalb der Schweiz massiv zugenommen 
      haben.

Falls Sie keinen Geschäftssitz in der Schweiz verfügen, jedoch
regelmässig Schweizer Kunden aus dem Ausland beliefern
und diesen die Schweizer Mehrwertsteuer direkt verrechnen
möchten, müssen Sie sich als mehrwertsteuerpflich tiges 
Unternehmen in der Schweiz registrieren. Sie können danach
auch Vorsteuern, z.B. für Messen, im regulären Verfahren 
geltend machen. Damit entfällt das aufwändige Rückerstat-
tungsverfahren. 

Je nach Geschäftstätigkeit kann auch eine obligatorische
Steuerpflicht begründet werden, was dazu führt, dass Ihr 
Unternehmen in das Register der Schweizer MWST-Pflichtigen
einzutragen ist. Dies z.B. bei werkvertraglichen Lieferungen.
Dazu benötigen Sie einen Vertreter in der Schweiz, der ihre
Fiskalvertretung übernimmt. Ab einem Jahresumsatz in 
der Schweiz von CHF 100‘000 ist die Registrierung obligato-
risch. 

>>   Die cmt ag übernimmt für ausländische Mandanten die 
      Fiskalvertretung. 

Die internationale Standortwahl für Unternehmen wird vor
dem Hintergrund steigender Staatsquoten und der zunehmen -
den Verschuldung der öffentlichen Haushalte immer wichtiger. 

Wo sollen langfristig orientierte Unternehmer und Investoren
in den nächsten Jahren investieren, damit grösstmögliche
Planungssicherheit und vernünftige Erträge überhaupt noch
realisiert werden können? Die internationale Standortwahl
gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere auch für
Holdings. 

Die Schweiz als Standort mit tiefen Steuern, einem ausge-
glichenen Staatshaushalt, gut ausgebildeten Mitarbeitern,
einer Top-Infrastruktur, kurzen Amtswegen, einer guten inter-
nationalen Vernetzung und vielen Freihandelsabkommen
(neu mit China) bietet hier ideale Voraussetzungen. Bei einer
Evaluation innerhalb Europas sollte sie miteinbezogen werden. 

>>   Die cmt ag beschäftigt Mitarbeiter, welche über langjährige
      Erfahrungen im Wirtschaftsförderungsbereich verfügen 
      und Sie somit zielgerichtet unterstützen können. 

ZweigniederlassungHolding-Standort

Unternehmen, welche in der Schweiz aktiv sein wollen, z.B.
für den Vertrieb der eigenen Produkte, stehen vor der Frage,
wie man den Markteintritt am kostengünstigsten organisiert.
Dazu ist aus unserer Sicht die Zweigniederlassung eine
ideale Form. 

Als Zweigniederlassung gilt ein kaufmännischer Betrieb, 
der rechtlich Teil des Hauptunternehmens ist, aber in eigenen
Lokalitäten dauernd eine gleichartige Tätigkeit ausübt und
dabei gewisse Selbständigkeit geniesst. 

Die Vorteile einer Zweigniederlassung sind: 
>>   Kein Grundkapital notwendig
>>   Keine Anwendung der 35% Verrechnungssteuer bei Aus-
      schüttungen an den ausländischen Hauptsitz
>>   Steuerliche Freistellung der schweizerischen Gewinne
      dank zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen

>>   Die cmt ag betreut verschiedene Zweigniederlassungen 
      von ausländischen Unternehmen. 


